
SATZUNG DER HANSESTADT LÜBECK 

TEIL 8 - TEXT 

zum Bebauungsplan 23.07.02- Roggenhorst Hofkamp- (2.Änderung) 

Fassung vom 23.12.1997 

I. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 

1. Art der baulichen Nutzung 

ln den Baugebieten sind Einzelhandelsbetriebe nur zur Versorgung des Gebietes 
und sonstige Einzelhandelsbetriebe nur in räumlicher und funktionaler Verbin
dung mit Herstellungs-, Wartungs- und Reparaturbetrieben bis jeweils max. 200 
m2 BGF zulässig. Diese Begrenzung gilt nicht für Kraftfahrzeugbetriebe. 
(§ 1 (4) BauNVO) 
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nachrichtlich: Anlage 

Satzung der Hansestadt Lübeck 

Bebauungsplan 23.07.00 - Roggenhorst/ Hofkamp 

TEIL B -TEXT-

- Neufassung gemäß Vorlage vom 08.10.1987 -

I. PLANUNGSTRECHTUCHE FESTSETZUNGEN 

l. Art und Maß der baulichen Nutzung(§ 9 (1) 1 BBauG i.V. mit § 17 BauNVO) 

1.1 Von der festgesetzten Anzahl der Geschosse können bei Verwaltungsgebäuden 
mit Geschoßhöhen bis zu maximal 3,50 m ausnahmsweise diese Gebäude mit 
insgesamt maximal drei Geschossen zugelassen werden, wenn die festgesetzte 
Geschoßflächenzahl nicht überschritten wird. 

1.2 Höhen baulicher Anlagen 
Für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes werden nach § 9 (1) Ziff. 1 und 
(2) BBauG in Verbindunq mit § 16 BauNVO folgende maximalen Bauhöhen 
festgesetzt: 

Firsthöhe (FH) max. 11 m innerhalb des Gewerbegebietes (GE), max. 14 m 
innerhalb des Industriegebietes (GI), gemessen über der Höhe der Fahrbahn 
des zugehörigen Straßenabschnittes. 

1.3 Von der maximal zugelassenen Gebäudehöhe können für Silos, Hochlager und 
sonstige Spezialgebäude Ausnahmen zugelasen werden, wenn diese Anlagen 
lediglich einen untergeordneten Teil (bis zu 20 %) der Betriebsfläche 
einnehmen(§ 31 (1) BBauG); dann FH (Firsthöhe max. 17m). 

2. Bauweise, Baugrenzen (§ 9 (I) 2 BBauG, § 22 BauNVO) 

2.1 In der festgesetzten abweichenden Bauweise gelten die Grenzabstände der 
offenen Bauweise; Baulänge von mehr als 50 m sind zulässig • 

....-v·-._.. .. · ,..............-

2.2 Ausnahmsweise ist auch eine Grenzbebauung zulässig, wenn innerbetriebli 
Gründe dieses erforderlich machen und keine sonstigen Belange 
entgegenstehen. 

3. Nebenanlagen, Garagen Stellplätze 

3.1 Nebenanlagen 

Im gesamten Geltungsbereich sind Nebenanlagen im Sinne des § I4 
BauNVO außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen im Bereich 
zwischen der Straßenbegrenzungslinie und der vorderen Baugrenze 
ausgeschlossen. Hiervon ausgenommen sind Einfriedigungen, 
genehmigungsfreie Gebäude, Ausstellungsvitrinen bis zu einer Grundfläche 
von maximal 2 m 2 und einer Höhe von 3 m, sowie Firmen- und 
Hinweisschilder bis zu einer Größe von I m 2 (§ I4 (I) BauNVO). 



·---- ··------ --------·--··"'-"'··~----··..."... ... _ ... _ -~· ..... ~ 

Auf den nicht überbaubaren Flächen mit der Kennzeichnung "-L-" 
(Lagerplätze) sind als Nebenanlagen nur Lagerplätze ("Stellplätze" sh. 
unter Pkt. 3.2) zulässig (§ 14 (1) BauNVO)." 

3.2 Garagen und Stellplätze (§ 9 (1) 4 BBauG und § 12 (6) BauNVO) 

Auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen im Bereich 
Straßenbegrenzungslinie und der vorderen Baugrenze sind 

(~ 
Stellplätze nicht zulässig. ' ~ 

Ausnahmsweise können diese Flächen bis zu 1/3 der Fläche für notwendig"' t'i'(:K 
Stellplätze verwendet werden, wenn die Festsetzungen gemäß Ziffer I. 7.1 
gewahrt bleiben. 

Auf den nicht überbaubaren Flächen mit der Kennzeichnung "-L-" 
(Lagerplätze) sind nur offene Stellplätze zulässig. 

4. Flächen, die von der Bebauung freizuhalten sind und ihre Nutzung (§ 9 (1) 10 
BBauG) 

4.1 In den in der Planzeichnung eingetragenen Sichtflächen sind Nebenanlagen 
und Einrichtungen gem. § 14 BauNVO, Einfriedigungen, Hecken und 
Strauchwerk nur bis zu einer Höhe von 0, 70 m über Fahrbahnoberkante 
zulässig. 

5. Die mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastenden Flächen (§ 9 (1) 21 
BBauG) 

5.1 Festgesetzte Geh- und Fahrrechte z.G. der Versorgungsträger dürfen nach 
§ 31 (1) BBauG ausnahmsweise überbaut werden, wenn eine Durchfahrtshöhe 
von mindestens 4,20 m für Wartungsfahrzeuge sichergestellt oder eine 
ausreichende Erreichbarkeit der technischen Anlagen (z.B. Masten) in 
anderer, rechtlich zulässiger Weise nachgewiesen ist. 

6. Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen 
im Sinne des Bundesimmissonsschutzgesetzes (§ 9 (1) 24 BBauG) 

6.1 Einschränkungen der Art der baulichen Nutzung(§ 1 (4) BauNVO) 
In den GI-Gebieten sind nur Betriebe zugelassen, die in der nachstehenden 
Abstandsliste in den Abstandsklassen VI (300 m) bis VIII (lOO m) aufgeführt 
sind. 
Gemeint ist der Abstand zwischen der jeweiligen Betriebsgrundstücksgrenze 
und der nächstgelegenen zu schützenden Wotvmutzung in den Womgebieten. 
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Intensivtierbai tune. soweit nicnt eenenmigunes"i)flicntie nacn BimScnG. aber 
menr als 5000 Stück Mastceflüeel•mdloder Legenennen oder 300 Scnweme 

Steinb1 üche, Ton· und Lenmeruben 

Anlaeen zum Mahlen ocier Blähen von Ton. Schiefer und Perüt 

Stemmahlwerke. ·säaereien, ·SChleifereien, -polierereien 

Ge"'inn'-lne und Aufbereitune von Sand. Bims und Kiea (ohne F1ußkieqewtn· 
nune) 

Anlacen zum Mahlen von Zement und zementähnlichen Bindem1tteln sowie von 
Schlacken 

Anlaeen zur Herstellune von Zieeelei· und anderen crobkeramischen Eneu&nis
sen. von Grobsteinzeue für Gewerbe und L.andwirtachaft sowte von feuer- und 
silurefesten Kerarnikerzeucniuen 

Anlaeen zur Herstellune von B.ttonformsteinen und Betonferti.Wilen in ce
schlossenen Hallen(") 

Anlacen zur Herstellung von Tei'Tauowaren (") 

Anlaeen zur Herstellune von Kalksand- und Gasbetonstetnen 

Anlagen zur Herstellune von Bimsbaustemen. -tsolter· und -Ieichtbauplatten 
Anlaeen zur Herstellung von Asbestzement und Asbestwaren 

Fernheizkraftwerke ab 800 GJ/h (") 

Gaserzeugunesanlaaen 

Gasverdienterstationen für Femleituncen (") 

Strancguß- und ~ämmanlaeen 
Preßwerke (") 

Stab- und Präzisionsrohrziehereien. Drehtziehereien (•) 

Anlagen zur Herstellung von Bolzen. Näceln, Nieten. Schrauben. Kugeln oder 
ähnlichen metallischen Normtellen durch Druckumlormen auf Automaten(") 

Eisen- und Temperg1eßereu:m b1s 6 t Schmelzleistuni 

Metallhalbzeucwerke, Metalldrahtz1ehereien (ohne Leichtmetalle)(") 
Metallgießereien 

Schwermaschinenbau 

Anlagen zur Herstellung von Akkumulatoren und Batterien 

V erzinkungsanlaaen 

Emaillieranlaaen 

Anlagen zur Altölrecenerierung 

Anlagen zur Herstellung von anorganischen Picmenten 

Anlagen der pharmazeutischen Industrie auf rein pflanzlicher Basis 
Kunststoff-Schäumuncsanlagen 

Anlagen zur Herstellung von Gelatine 

Lackfabriken 

Fabriken zur Herstellung von Se1fen und Waschmitteln, Industrie- und sonsuger 
Reinigunasmitteln 

Anlacen zum Tränken und Beschichten mit Bitumen 

Anlagen zum Beschichten und Tränken mit Kunststoffen ohne Verwendung von 
Phenolharzen (keine Kunststoffbeläge) 

107 Anlagen zur Herstelluna von Gummiwaren 

108 Fabrtken zur Herst.elluna von Reifen (einschließlich Runderneuerung) und Gum 
m1förderbändern 

109 Porzellan- und Feinkeramikwerke 

110 Siice-, Furnier- und Schälwerke 

111 Holzimprägnieranlagen unter Verwendune von Salzen 

112 Anlacen zur Herstellung von Bauelementen und in Serien gefertigten Holzbau-
ten 

113 Fabriken zur Herstellung von Polstergestellen 

114 Holzmehlfabriken 

115 Fabriken zum Furnieren, Beschichten und Lackieren von Holz 

116 Papierfabriken (ohne Zelluloseherstellunc) ohne Holzschliff 
117 Weilpappenfabriken (•) 

118 Rotationsciluckereien 

11 g Lederfabriken 

120 Anlagen zur Textilveredeluna (z. B. Bleichereien. Färbereien, Appreturanstalten; 
Anlqen zur Herste_lluna von Schicht· und Kaschierstoffen. Stoffdruckerelen 

121 Stärkefabriken 

122 Fabriken zur Herstellune von Pommes frites und Kartoffelchips: Anlacen zum 
Rösten von Nüssen 



AbstAnds- Abstand 
'Kiasse 1n m 

VII 200 

VIII 100 

Ud. 
Nr. 

Betnebsart 

123 Schokoladen!abriken mit·Kakaoröstereien 

124 Anlagen zur Trockenmilcherzeucunl 

125 Kaffeeröstfabnken 
128 Hefefabnken 
127 Brauereien und Brennereien 

128 Getränkeabfüllanlaaen (0
) 

129 Zeitungsspeditionen (0
) 

130 Betrtebe zum UmschlaiJ rrouerer Gütermanren und Schrottplätze 

131 Autobusunternehmen. Guterkraftwqenbetrtebe, Autohofe sowte Betnebshcife 
der Müllabfuhr und der Autobusverkehrsbetriebe (•) 

132 Speditionsbetriebe mit Reinigunr von Fahrzeugbehältern 

133 Speditionsbetriebe rn1t eteenem Larer, Möbelspedt!Jonen und -transportbetrtebe 
Lagerelen (0

) 

134 Kläranlagen 

135 Müllumladestationen 

138 Anla1en zur Herstelluni von Gipserzeucrus.sen für Bauzwecke 
137 Maschinen!abrtken und Härterelen 

138 Anlagen zum Bau von Kratuahrzeurkaros.senen und -anhangern 
139 Automallsehe Autowaschstraßen (0

) 

140 Anlagen zur Herstellung von Kabeln unter Verwendung von Bitumen 

141 Anlagen zur Herstellung von Scl:lös.sern und Beschlägen (ohne Gießere1en) 
142 Anlagen zur Herstellung von Schleifmitteln und -sche1ben 

143 Anlagen zur Herstellung von Möbeln. Kisten und Paletten aus Holz und sonstJ-
gen Holzwaren außer Polstergestellen und Polstermobein 

144 Mühlen 

145 Futtermittelfabriken 

146 Brotfabriken und Fabriken zur Herstellung von Dauerbackwaren 
147 Fleischwarenfabriken 

148 Räuchereien 
149 Geflügelschlachtereien 
!50 Milchverwertungsanlagen ohne Trockenmilcherzeugung 

!51 Margarine- und Kunstspeisefettfabriken 
152 Fabr1ken für Konserven und Gefrierkost 

!53 Speisewürzefabriken 
!54 Großkühlhäuser 

155 Miüzereien 

!56 Zimmereien (•) 

157 Anlagen zur Kraftfahrzeugüberwachunr (0
) 

158 

159 

Anla1en zum Bootsbau 
Kraftfahrzeu1· Re~~Uaturwerkstättan 

180 Betriebe des FemMh·, Rundfunk-. Telefonie-. Telegraphie- und Elektroleräte
baus sowie der sonsti1en elektronischen und fe1nmecharuschen lndustne 

161 Anla1en zur HersteUun1 von Kabeln unter Verwendung von Kunststoff 
182 Anlagen zur Herstelluni von Scllneidwaren und Best«ken sow1e Werkze111en 

(ohne Hammerwerke) 
183 Schlossereien. Drehereien. SchweiO.reien. Schleifereien in pschlossenen Hallen 
IM Anla1en zur Konfektionierune von pharmazeutischen Erzeugnissen 
185 Anlqen zum Mischen und Abfüllen von Seifen. Wasch- und Rein1gun1smitteln 

186 Anla1en der Farbwantnindustrie 
187 Anla1en zur Herstelluni von Kunsta\Offteilen ohne Verwenduni von Phenolhar-

zen 
188 Anlqen zur Rundemeuerune von Reifen 

189 Tischlereien und Scllreinereien 
170 Anlapn Z1lt HerftiÜIUII wo~ 

171 TapetenfabriUn 
172 Druckereien ohDe ~ 
173 Fabriken zur RentelluDI von ~ KDt!enliiDil Tucbea. HaD1118cb\&hala

chereien und Sc:h~ 
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Abstands- Abstand 
klas~ tn m 

Ud. 
Nr. 

174 

Betriebs&l't 

175 Spinnereien Wl4 Webereien 

178 Kleiderfabriken IUid A.alacen zur H.....U\&AI voa Textiliee 

111 Betriebe zur Hentall'I&AI voa Fertigericbtaa 

178 Anlqen zur Hentalll&ftl voa Euic IUid SeDf 
178 Bauhöfe 

180 Autolacltierereiu 

181 Grollwäschereien IUid ,roa. ehemi8ehe R.ei~ 
182 Twuntamehmen mit etpMr Fa~ 

,o_usnahmen für die in den Abstandsklassen I ( 1.500 m) bis V ( 500 m) genannten 
Betriebe oder Betriebsarten sind zugelassen, wenn im Einzelfall durch technische 
Maßnahmen oder durch Betriebsbeschränkungen (z.B. Verzicht auf Nachtbetrieb) 
die Emissionen so weit beschränkt werden, daß sie mit denen von Betrieben aus den 
Abstandsklassen VI und VIII vergleichbar sind und nicht zu schädlichen 
Umwelteinw-irkungen in den schutzbedürftigen benachbarten Wohngebieten führen 
können. Gemeint ist der Abstand zwischen der jeweiligen 
Betriebsgrundstücksgrenze und der nächstgelegenen zu schützenden Wohnnutzung 
in den Wohngebieten. 

1[ 1200 

111 1000 

rv 800 

Llcl. 
Nr. 

3 

8 

1 

Kokerewe 

BetrWMIJW elektrotbermi8cbell HernaUunc VOll Cbroal. Waacu. Karbiden. Ko· 
Nnd u.L .owte voll Feno~u 

Erclölrdlmerten mit chemii!Cher Weitarvenrt.ttuq 

Fabriken der cheau.chell lnciuatrie mit mehr ala 10 P!-octulltioiUI&IUapa 

An1apn zu.r Hentalll&lll VOll Viakoeekunalf-m 

Hocbofea-rke 

Stahl-rke (auqenollliMil St.&h'-rke mit Lich~en watar 50 t Geaamt-
abatichlewicht) (•) · 

8 Erclölratfiaerien ohne chemiache Weitarvenrt.ituq 

10 Fabnken zu.r HerstaUune von Betonformstalllen ~ ~ im Freien 
(") 

11 Anlacen zu.r Kohleverlasuni 

12 Blei-, Zink· und Kupferermi.ittan 

13 Alwniniumbi.ittan 

14 Anla1en zu.r Herstelluni von Eisen- unci St&hlkonatruktionen im Freien(") 

15 Anlacen zu.r Herstelluna von Stahlbehältern im Freien(") 

18 Anla1en zum Bau von Schiffskörpernaua Metall im Freien(") 

17 Fabriken cier chemischen lnciustrie mit höchstens 10 Prociuktionsanlqen 

18 Anlaaen zu.r Herstelluni von Sch-fe1kohlenstoff 

19 Tierkörperve,_rtunasan1acen, Anlapn zur Verarbeituni von tierischen Abfäl· 
len . 

20 

21 

Massentierhaltun1. soweit 1enehmiaun1spfiichti1 nach BlmSchG aber mehr als 
100000 Stück Mutaeßi.iael unci/ocier Lecehennen ocier 2000 Sch~ine 
Zementfabriken 

22 Anla1en zur Aufbereituni unci zum Brennen von Kalkstein 

23 Schlackenaufbereitunlsanlacen 

24 Kraftwerke (Kohle, Öl, Gas) ab 2 TJ/h (cL 210 MW) (") 

25 Stahlwerke mit Lichtbo,enöfen unter 50 t Gesamtabstichlewicht 

28 Stahlaießereien 

27 Metallumschmelzwerke (Aitmetallaufbereitunl) 

28 Automobil· unci Motorracifabriken sow\e Fabriken zur Herstelluni von Verbren· 
nunasmotoren 

29 Anlacen zur Teerverwertun1 

30 Rußfabriken 

31 Anlaaen zur Herstelluni von Mineraldünpr 

32 Sperrholz- sowie Span- unci Holzfuerplatt.en-rke 

33 Rübenzuckerfabriken 

34 Mi.illverbrennunlaanla1en für Hauamüll und. hauamüllähnliche Abfälle über e 
tlh Durchsatz 
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V 500 
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40 
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4J ... 
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4g 
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55 

56 
57 
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60 

61 

62 
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71 

Betnebaart 

Massentierhaltune. sowe1t eenehmicunespflichtic nach BlmSchG, aber wen1ger 
als 100000 Stuck Mut«eflugel und/oder Leeehennen oder 2000 Schweine 
Erzau!berettunesanlagen 
Schotterwerke 

Anlagen zur Herstellung von Fertiebeton und Mörtel 

Anlacen zum Kalzinieren, Rö1ten. Schmelzen oder Slntem minerali~eher Stoffe 
etn1Chliel11ich Mineral- und. Gluf ... rbersteUuna 
Krat~erke (Kohle, Öl. Gu) unter 3 TJ/h (cL 310 MW) (") 

Umspannwerke w Freilutwuacen l.iber 110 kV Unterspannune (") 

Warmwalzwerke und Robrwerke euuchlielllich Rohrbocenherstelluna (") 

Schmiede- und Hammerwerke(") 

.· 

Kaltwalzwerke (") 

Eisen- und Tempef'liellerelen über 8 t Scbmelzleißunc 
Walz- und Hammerwerke für lAichtmetalle (") 

Anlqen zur Herstellune von EiMn- und Stahlkonatrulr.tionen in ,..,.hloaMnen 
HaUen(") 

Anlqen wr Hantelluna von Schienenfahneucen 

Anlqen wr Herstellune und Vorferti.cunl von DampfkeuelD Wld Rohrleituneen 
(") 

Anlagen zur Herstellune von Stahlbehältern in ee~ehlouenen Hallen (") 
Anlaeen zur Herstellune von Bremsbelqen 

Anlagen zur Herstellune von Kohleelektroden 
Drahtlackierfabriken 

Einzelbetriebe der ehemilChen Grund.stoffindustrie 

Anlacen zur Herstellune von Farbstoffen (orcanische Farbmittel und Picmente) 

Anla&en der pharmazeutischen Grundindustrie 

Anlaaen zur Kun1tstoffhersteliune 
Anlaeen zur Herstellune von Kunststoffteilen aus Phenolharzen 
Anlaeen zur Herstellune von Kunstleder und Kunststoffbelqen 

Anlagen zum Beschichten und Tränken mit Kunststoffen unter Verwendune von 
Phenolbanen 

Anlaeen zur Herstellune von technischen Oien und Fetten 

Glashütten mit maschineller Gla.sberstellune 

Holzimprqnieranlaaen unter Verwendune von Teerölen 
Papierfabriken (ohne ZelluloMherst.ellune) mit Holzschliff 

Großachlachth&user und Schlachthöfe 
Ölmühlen mit Raffination 
Aufbereitunesanlqen für bituminöse Straßenbaustoffe 

Schrotthandelsbetriebe mit Kabelabbrennöfen und Fallwerken IOWie Autover
wertunpbetriebe mit V er~ehrottune und Shreclderanlacen 
Autokino. (") 
Betriebshöfe für Straßenbahnen (") 
Deponien 



• 6.2 F-"ür den als Immissionsschutzzone I qekennzeichneten 8ereich werden zum 
Schutz qegen Lärmbeli=istigunqen durch den ~<fz-Verkehr auf der BAß A 1 
Hamburq - Lübeck passive Schutzmaßnahmen wie folgt festqesetzt (§ 9 (l) 
Nr. 24 BBauG): 

a) F"ür die nach § 8 (3) 1 bzw. § 9 (3) 1 BBauNVO ausnahmsweise zulässigen 
Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonal sowie für 
Betriebsinhaber und Betriebsleiter wird festgesetzt, daß zu öffnende 
Fenster und Türen ni.cht an der der BAB zugewandten und den seitlichen 
Gebäudefronten angeordnet werden dürfen. 

b) Fenster von Verwaltungs- und Sozialräumen dürfen an der der BAß 
zugewandten Seite von Gebäuden nur dann anqeordnet werden, wenn diese 
ein Mindestschalldämmaß von 45 dB aufweisen und nicht geöffnet werden 
können. Entsprechende Fenster an den Seiten der Gebäude müssen ein 
Schalldämmaß von mindestens 40 dß aufweisen. 

c) Lüftungsanlagen müssen die gleichen Mindestschalldämmaße aufweisen. 

d) Ausnahmen können von den unter Ziffer 7.2 a - c getroffenen 
Festsetzungen zugelassen werden, wenn durch Einzelnachweise ein 
ausreichender Schallschutz sichergestellt wird (z.B. durch Stellung der 
baulichen Anlagen, Riegelfunktion anderer Gebäude usw.) 

6.3 Aus Gründen des Schutzes gegen Emissionen zu Lasten der angrenzenden 
Wohnbebauunq des Gutes Roggenhorst werden für den als 
Immissionsschutzzone II festgesetzten Bereich flächenbezogene 
Schalleistungspegel von maximal 60 dß (A)/m 2 taqs und 45 dß (A)/m 2 nachts 
festgesetzt. Für die Immissionsschutzzone III gelten die Werte mit max. 65 
dß (A)/m 2 tags und 50 dß (A)/m 2 nachts(§ 1 (4) BauNVO). 

7. Flächen mit Festsetzungen für das Anpflanzen von Bäumen und Sträuc 
sowie die Bindung für die Erhaltung(§ 9 (I) 25a und§ 9 (1) 25b BBauG) 

7.1 Innerhalb des nach § 9 (1) 25 a BBauG festgelegten Bereichs zw 
Straßenbegrenzungslinie der Erschließungsstraße und der hierzu 
verlaufenden straßenseitigen Baugrenze ("Vorgarten") ist pro angef 
15 m Grundstücksbreite (gemessene Länge des jeweiligen Abschnittes 
Straßenbegrenzungslinie) ein hochstämmiger Laubbaum in den Art 
Spitzahorn, Bergahorn, Buche, Eiche, Kastanie oder Linde mit einem 
Stammdurchmesser von mindestens 6 cm in 1,30 m Höhe zu pflanzen. 

7.2 Entlang den Erschließungsstraßen sind einseitig im Bereich der Parkstreifen 
in einem Höchstabstand von 45 m untereinander Einzelbäume zu pflanzen 
(Arten und Größe siehe 7.1). 

7.3 



•• 7.4 Auf den südlich entlang der Roggenhorster Straße festgesetzten Flächen mit 

7.5 

7.6 

n. 

der Bindung zur Erhaltung von Bäumen und Sträuchern (Knicks) sind lediglich 
notwendige Pflegemaßnahmen zulässig. Rodungsarbeiten sowie die 
Beschädigung von Knickwallflächen sind unzulässig.· 

Auf den innerhalb der öffentlichen Grünflächen festgesetzten Flächen mit 
der Bindung zur Erhaltung von Bäumen und Sträuchern sind die bestehende ~-
Busch- und Baumpflanzungen (Knicks) zu erhalten. Ergänzungspflanzun .,~,..~~~~ 
mi~ Bäumen ~nd Sträuchern sind in den Arten des sogenannten Ei ~:· ~~; .J!t1f~ 
Hambuchen-Mtschwaldes vorzunehmen. ~~>?;,{41:1~: :Z. ~·~ 

--- ··,.c • ., ,~, .. ~ :.
~.::.~::-r~::t.,"'-'·:~~~:-

' .. ·",' , ·"rt i S_;_ ''t"~' 
Oie in der Planzeichnung entlang der Bundesautobahn für die Anpflanzun J6}1 ::~r;; ~\1\~i 
Bäumen und ~träucher~ festgesetzten Flächen sind mit Gehölzen . fc.:·,;~.~;·: -~~: 'Y.i../ 
sogenannten Etchen-Hambuchen-Gesellschaft auf der Grundlage etne ::-~~..:,._,/ 
Bepflanzungsplanes, der die artspezifischen Pflanzabstände untereinander 
berücksichtigt, zu bepflanzen. 

BAUGESTALTERISCHE FESTSETZUNGEN 

(§ 9 (4) BBauG, § 82 (l) der Landesbauordnung in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 24.02.1983 (GVOBI. Schl.H. S. 86) 

l. Werbeanlagen 

1.1 Innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes sind 
Beleuchtungsanlagen jeder Art sowie angestrahlte Anlagen der 
Außenwerbung, soweit sie den Verkehr auf der Autobahn beeinträchtigen, 
unzulässig. 

2. Einfriedigungen 

2.1 Im Gewerbegebiet und 
Verkehrsflächen bis 0,50 
Höhe zul~§2i9.:.. r-------

im Industriegebiet sind Einfriedigungen an den 
m, für Baugrundstücke untereinander bis 2,00 m 

-~---------·-~·-_.-r-- ... ------------

2.2 Einfriedigungen an den Verkehrsflächen, die auf oder hinter der vorderen 
Baugrenze errichtet werden, sind bis 2,00 m Höhe zulässig. 

2.3 Ausnahmen können von den unter II, 2.1, 1. Halbsatz getroffenen 
Festsetzungen an der Verkehrsfläche bis zu 2,00 m und für Einfriedigungen 
auf der seitlichen Grundstücksgrenze (gemeinsame Grenze zweier 
Baugrundstücke untereinander) bis zu maximal 4,00 m Höhe zugelassen 
werden, wenn die betriebliche Notwendigkeit (z.B. besondere 
Sicherheitsbedürfnisse) nachgewiesen wird(§ 67 (I) LBO Schl.-H.). 

111. Nachrichtliche Übernahmen 

l. Bauliche Einschränkungen im Bereich von Hochspannungsleitungen (§ 9 (5) 
BBauG). 

1.1 Für Bauten, die innerhalb der nachrichtlich übernommenen Fläche des 



• 
' 

: 

Sicherheitsstreifens der Hochspannungsleitung errichtet werden sollen, sind 
besondere bauliche Vorkehrungen und Sicherungsmaßnahmen erforderlich. 
Zwecks Festsetzung dieser Vorkehrungen und Maßnahmen ist der 
Energieträger während des Baugenehmigungsverfahrens einzuschalten 
(Stadtwerke Lübeck und Preußen-Elektra). 

2. Schutzabstände (§ 9 (6) BBauG) 

2 .l Schutzabstand zur BAß 
Gemäß § 9 (I) Bundesfern~traßengesetz (FStrG) dürfen in einer Entfernung bis 
zu 40 m, gemessen vom äußeren Rand der für den Fahrverkehr vorgesehenen 
befestigten Fahrbahn, Hochbauten jeder Art sowie Abgrabungen und 
Aufschüttungen größeren Umfanges nicht vorgenommen werden. 

61 - Stadtplanunqsamt 


